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Massnahmen

Aus-
bildung

II.2
Aus-, Weiter- und Fortbildung  
der Gesundheitsfachpersonen  

anpassen

ZIEL
Eine landesweit einheitliche An- 
passung der Aus-, Weiter- und 
Fortbildung der Gesundheitsfach-
personen in den unterschiedlichen 
Fachgebieten und Sektoren trägt 
zur Optimierung des Wissens- 
standes und der Kompetenzen  
der Gesundheitsfachpersonen 
betreffend die Impfthematik bei.

Die Gesundheitsfachpersonen  
sind zu Fragen im Zusammenhang 
mit Impfungen adäquat ausgebil-
det, sie erwerben die notwendigen 
Kompetenzen sowohl in Bezug  
auf den eigenen Impfschutz als 
auch im Hinblick auf die Beratung 
und die Begleitung von Patientin-
nen und Patienten und Klientinnen 
und Klienten.

VORGEHEN
Abhängig vom Output der Ist-Analyse [II.1] überprüfen die pro Bil-
dungsgang verantwortlichen Gremien wie bspw. die Kantone und 
die Bildungseinrichtungen die Inhalte der Aus-, Weiter- und Fort- 
bildung zur Thematik Impfungen und nehmen bei Bedarf inhaltli-
che Anpassungen vor, wobei sie sich auf die Empfehlungen des BAG  
stützen.

So organisieren beispielsweise die Berufsverbände Weiter- und Fortbil-
dungen zu Impffragen – insbesondere zur Kommunikation mit den Pa-
tientinnen und Patienten und Klientinnen und Klienten betreffend 
Impffragen – und sorgen dafür, dass auch bereits im Beruf tätige Ge-
sundheitsfachpersonen erreicht werden. Dabei prüfen sie die Möglich-
keiten, Synergien zu nutzen sowie von bereits gemachten Erfahrungen 
zu profitieren [III.1] (z. B. betreffend bereits angebotene Weiter- und 
Fortbildungsmodule zum Thema Impfen). Die Bildungseinrichtungen 
entwickeln in Zusammenarbeit mit Fachpersonen aus dem Impfbereich 
(z. B. Mitglieder der EKIF oder InfoVac-Experten) gemäss den zentralen 
Vorgaben neue Lehrmittel und -methoden im Zusammenhang mit Imp-
fungen. Sie halten das Unterrichtsmaterial à jour, um die Gesundheits-
fachpersonen gemäss ihrem Niveau zu schulen.

Insgesamt wird eine Koordination der Umsetzung auf nationaler Ebene 
angestrebt, um die Bemühungen zu bündeln und Synergien zu schaf-
fen, allenfalls mit Unterstützung des BAG [III.1, III.2]. 
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Massnahmen

ZIELGRUPPEN
Gesundheitsfachpersonen, Bildungseinrichtungen 
wie bspw. Universitäten, Anbieter von Berufsbildung 
im Gesundheitsbereich, Fachhochschulen, Fach- 
gesellschaften, Berufsverbände 

ETAPPEN 
 2020:  Überprüfung und Anpassung der Inhalte  

der Aus-, Weiter- und Fortbildung durch die Kantone, 

Fachgesellschaften und Bildungseinrichtungen

Ab  2022  nach Vorliegen der entsprechenden 

Empfehlungen durch das BAG: Implementierung  

der Empfehlungen durch die Kantone, Gemeinden, 

Fachgesellschaften und Bildungseinrichtungen  

(Erarbeitung neuer Weiterbildungsangebote etc.)

INDIK ATOR
 » Vorliegen angepasster Bildungsgänge und  
-materialien zu Impfungen pro Institutionstyp  
und Ausbildungsart

FEDERFÜHRUNG
Die pro Bildungsgang verantwortli-
chen Gremien (wie beispielsweise die 
Kantone, Bildungsorganisationen, 
Konferenzen der Bildungseinrichtungen, 
Berufsorganisationen)

UMSETZUNGSPARTNER
Konferenzen der Kantone, Gemein-
den, Bildungsorganisationen, Berufs-
verbände, Bildungseinrichtungen und 
deren Konferenzen, Fachexpertinnen 
und Fachexperten aus dem Impfbe-
reich (Umsetzung der nationalen 
Empfehlungen)

BAG (Unterstützung bei eventuellen 
Schwierigkeiten in der Umsetzung der 
Empfehlungen)

RESSOURCEN
BAG, Konferenzen der Kantone, 
Gemeinden, Bildungsorganisationen, 
Fachgesellschaften, Berufs- und 
Fachverbände, Bildungseinrichtungen 
und deren Konferenzen, Fachexper-
tinnen und Fachexperten aus dem 
Impfbereich: finanzielle und personelle 
Ressourcen

ABHÄNGIGKEITEN
Zeitlich nach/abhängig von der Umsetzung der Massnahme:
II.1 Empfehlungen zu Aus-, Weiter- und Fortbildung

In Koordination mit der Massnahme:
I.1 Prozess der Impfplanerarbeitung bekannt machen 
I.2 Darstellung und Inhalt des Impfplans 
I.3 Schnittstelle zu und Nutzung von Expertensystem 
III.2 Bekanntmachen guter Umsetzungsbeispiele 
IV.2 Beratungsmaterial für Gesundheitsfachpersonen 
IV.5 Gesuche um Entschädigung und Genugtuung

Dient zur Umsetzung der Massnahme:
V.5 Arbeitgebende von Gesundheitsfachpersonen fördern Impfungen 
VI.2 Rahmenbedingungen für nichtärztliche Gesundheitsberufe


